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Die nationalritliche Kommission zum Frauenstimmrecht

Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 22. Februar 1957 in Austfiih-
rung der Postulate Picot und Grendelmeier einen BEntwurf zu einem
Bundesbeschluss iiber die Einfithrung des Frauenstimm- und -wahlrech-
tes in eidgendssischen Angelegenheiten vorgelegt. Danach soll das Frau-
enstimm- und -wahlrecht fiir eidgendssische Angelegenheiten durch Ab-
inderung der Bundesverfassung, insbesondere der Art. 43 und 74, unter
gleichzeitiger sinngemisser Anpassung der Art. 44/45, 66 und 75 ein-
gefiihrt werden. Daneben schligt der Bundesrat die Verdoppelung der
Unterschriftenzahl fiir das Referendum (30000 auf 60000 und fiir das
Zustandekommen einer Initiative (50000 auf 100 000) vor.

Der Stinderat hat in der letzten Herbstsession diesem Entwurf des
Bundesrates mit 14:19 Stimmen zugestimmt, hat aber zur Vereinfachung
und Entlastung der Vorlage lediglich Art. 74 BV abgedndert, unter Zu-
stimmung zur Verdoppelung der Unterschriftenzahl fiir Referendum un
Initiative. -

Die nationalritliche Kommission hat anfangs November mit 7:21
Stimmen der durch den Stinderat verkiirzten Vorlage — blosse Aende-
rung von Art. 74 BV — zugestimmt, dagegen die Koppelung der Er-
hohung der Unterschriftenzahl fiir Referendum und Initiative abgelehnt,
wobei dem Bediirfnis nach Anpassung des Referendum- und Initiativ-
rechtes an die neuzeitlichen Verhiltnisse dadurch entsprochen werden
soll, dass der Bundesrat durch eine Motion beauftragt wird, nach An-
nahme des Frauenstimm- und -wahlrechtes einen entsprechenden Vor-.
schlag auszuarbeiten.

In den Beratungen der nationalritlichen Kommission wurde dem
Bundesrat sowie seinem Sachbearbeiter Prof. Beck fiir die ausserordent-
lich sorgfiltige und griindliche Botschaft volle Anerkennung ausgespro-
chen. Es wurde auch eingehend das Problem diskutiert, ob das Frauen-
stimmrecht, statt auf dem Wege der Verfassungsinderung, nicht durch
zeitgemiisse Interpretation der Bundesverfassung und gewisser Bundes-
gesetze eingefithrt werden konnte, indem unter ,,Schweizerbiirger® auch
die Frauen verstanden wiirden. Mangels Antrag aus der Kommission

wurde iiber den Interpretationsweg nicht abgestimmt.

Wenn der Nationalrat seiner Kommission folgen wird, wird gegen-
iiber dem Beschluss des Stinderates eine Differenz geschaffen, iiber die
sich beide Rite noch zu verstindigen haben. Es dirfte jedoch kaum
denkbar sein, dass eine Einigung der Rite nicht gefunden werden konn-
te. Der letzte Entscheid iiber das Frauenstimmrecht liegt jedoch diesmal
beim Schweizervolk. Es ist das erste Mal, dass der eidgendossische Sou-
verin iiber dieses wohl eines der wichtigsten eidgendssischen Probleme
zu entscheiden hat.



	Die nationalrätliche Kommission zum Frauenstimmrecht

